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Salmonellenüberwachungsprogramm bei Legehennen 

 

Die europäische Verordnung (EG) 2160/2003 sowie das nationale Salmonellenüberwachungs-

programm schreiben vor, dass in Legehennenbetrieben, mit mehr als 350 Hühnern, regelmäßig 

Salmonella-Untersuchungen im Kot durchzuführen sind. Hierbei handelt es sich um betriebseigene 

Probungen, die je Herde/Stall durchzuführen sind. 

 

In Betrieben mit mehr als 1000 Legehennen findet zusätzlich einmal pro Jahr eine amtliche 

Beprobung statt. 

1. Wann und wie häufig müssen Proben zur Untersuchung 

entnommen werden? 

Die erste Beprobung erfolgt bei jungen Legehennen im Alter von zirka 24 Wochen, d.h. wenn sie seit 

zirka 6 Wochen im Legehennenbetrieb sind. Während der Legephase muss die Probenahme im 

Abstand von jeweils 15 Wochen, d.h. 4-mal pro Jahr, wiederholt werden. 

2. Welche Proben werden genommen und wie? 

Die Proben sollten durch den Betriebsleiter entnommen werden.  
Zwei Beprobungsmöglichkeiten bieten sich an:  
Pro Stalleinheit sind entweder   

- 4 Sockenüberzieher zu verwenden  
        Oder 

- 2 Kotproben zu entnehmen. 

Die Proben sind baldmöglichst (innerhalb von 24 Stunden) zusammen mit dem Eingangsdokument 

des Veterinärlabors (unterschrieben durch den Tierarzt) zwecks Untersuchung im Veterinärlabor 

abzugeben. Es ist zu beachten, dass die Proben ausschließlich an den Wochentagen Montag und 

Dienstag im Veterinärlabor abgegeben werden können, und dass die Laboranalyse 4 Tage dauert.  

3. Salmonellenuntersuchung vor der Schlachtung von 

Geflügel 

Das Salmonellen-Bekämpfungsprogramm sieht vor, dass alle Einheiten von Geflügel (Legehennen, 

Masthähnchen und Puten) innerhalb von drei Wochen vor der Schlachtung beprobt wurden. Bei der 
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Planung dieser Beprobung ist zu gewährleisten, dass der Tag der Probennahme als Tag 0 gilt und der Tag 

der Schlachtung als Tag 21. Bei der Beprobung sind 4 Überziehstrümpfe zu verwenden. 

 

Bei weiteren Fragen: 

Luxemburgische Veterinär- und Lebensmittelverwaltung  

Tiergesundheitsabteilung 

Tel: 247 82508 

Email: export@alva.etat.lu 
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